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Der verpasste Heimfall von Poschiavo

Wie aus einem Heimfall ein Sündenfall wurde
Nach langjährigen Auseinandersetzungen haben am 25. Mai 1997
die Einwohnerinnen der Südbündner Gemeinde Poschiavo mit
grosser Mehrheit auf das ihnen zustehende Heimfallrecht an den
bestehenden Kraftwerkanlagen der Kraftwerke Brusio AG (KWB)
verzichtet und dem Unternehmen eine neue 80jährige Konzession
erteilt, die u.a. eine Option für die Realisierung des

Ausbauprojektes 95 für die nächsten 8 Jahre enthält. Die
Geschichte dieses Entscheides zeigt, wie man es nicht machen soll-
te, oder anders gesagt: Wie aus einem Heimfall ein Sündenfall
wurde.
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Begonnen hatte es 1985, als die KWB
ein erstes Ausbauprojekt am Ber-
ninapass vorstellte. Geplant waren ei-
ne massive Erhöhung des bestehen-
den Lago Bianco, der Bau eines
Staubeckens von 18 Millionen Ku-
bikmetern aufder Alpe Palü unterhalb
Alp Grüm und eines Ausgleichs-
beckens bei Cavaglia sowie die

Trockenlegung der letzten freiflies-
senden Wildbäche der rechten

Talseite des Puschlavs. Gegen diesen
unverantwortbaren ökologischen Ein-
griff formierte sich rasch Widerstand;
1987 wurde der Verein Pro Bernina
Palü (PBP) gegründet, u.a. auch um
dem unkritischen und unüberlegten
Verhalten der Gemeindebehörden ent-
gegenzuwirken.

Ein schrumpfendes
Grossprojekt

Nachdem eine erste Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP) das 500-
Millionen Pumpspeicherprojekt weit-
gehend negativ beurteilte, änderte die
KWB ihre Strategie und setzte ein
breitgefächertes Expertenteam ein,
das im Rahmen einer mustergültigen
Prozess-UVP ein ökologisch und öko-

nomisch „optimiertes" Projekt ersteh
len sollte. Die mehr als 15 Millionen
Franken teure Expertenarbeit führte
zum reduzierten "Projekt 92". Auf
das Palü-Becken und zwei Wildbäche
wurde verzichtet, das Ausgleichs-
becken in Cavaglia in eine Fels-
kaverne verlegt, dafür aber der Lago
Bianco noch höher gestaut.
Schliesslich führten neue Aktionärs-
Verhältnisse innerhalb der KWB so-
wie die veränderte Lage auf dem
Energiemarkt zu einer weiteren Re-
duktion des Ausbauvorhabens.
Im nun angenommenen Projekt 95 ist
noch ein reduzierter Höherstau des

Lago Bianco zusammen mit dem

Pumpspeicherbetrieb in Cavaglia vor-
gesehen.

Der Heimfall: von der Utopie
zur Realität

Allerdings hing über die Zukunft der
KWB und ihrer Projekte bis zum 25.
Mai 1997 wie ein Damoklesschwert
das Heimfallrecht der Gemeinde
Poschiavo. Worum ging es? Als man
in der ersten Hälfte dieses Jahr-
hunderts wasserrechtliche Konzessio-
nen erteilte, betrachtete man das

Geschäft mit der Elektrizität als sehr
risikoreich. Bergkantone und -ge-
meinden waren finanziell kaum in der
Lage, den Bau von Kraftwerken selbst
an die Hand zu nehmen, so dass sie

oft (wie im Puschlav 1904 und 1908

geschehen) für wenig Geld ihre
Wasserrechte an finanzstarke Unter-
nehmen abtraten, die sie überdies mit
weitgehenden Privilegien ausstatte-
ten. Der Heimfall lag in weiter Ferne
und wurde kaum als konkrete Mög-
lichkeit betrachtet, um auf den Ener-
giesektor Einfluss zu nehmen.
Die Lage hat sich inzwischen grund-

legend geändert. Die Stromproduk-
tion durch Wasserkraft ist zu einem
bedeutenden, international vernetzten
Geschäft geworden. Die in etwa 30-40
Jahren zu erwartende Heimfallwelle
(siehe Grafik) bietet nun den betroffe-
nen Kantonen und Gemeinden die

Möglichkeit eines Ausbaus ihres
Einflusses. Allein für Graubünden er-
rechnete man 1979 einen Bauwert der
heimfallbelasteten Anlageteile von
2,4 Mrd. Franken. Der Heimfall im
Puschlav hätte hier als Präzedenzfall
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wichtige Massstäbe setzen können; es
kam aber ganz anders.

Kaufrecht der Gemeinde und
was man daraus gemacht hat...

Die Puschlaver Konzession von
1908/1940 bestimmte, dass die
Gemeinde Poschiavo „das Recht hat,
alle auf ihrem Gemeindegebiet gele-
genen Anlagen gegen Bezahlung von
höchstens 50% des Schätzwertes zu
übernehmen". Damit war eigentlich
eine Art Rückkaufrecht definiert, das
sich vom gesetzlich geregelten
Heimfallrecht dadurch unterscheidet,
dass die Gemeinde keinen Anspruch
auf unentgeltliche Übernahme der so-

genannt nassen Anlageteile erhält,
dafür aber auch die elektrischen Teile
(insbesondere die Leitungen) zum
halben Preis übernehmen kann. Diese
an sich naheliegende Auslegung des

Konzessionsvertrages wurde von der
KWB nicht akzeptiert und auf
Betreiben des Kantons Graubünden
von einem Schiedsgericht abgelehnt.
Das Kaufrecht verlor damit zunächst
an Bedeutung.
1985 versuchte die KWB die Ge-
meinde mit einer lächerlichen Ent-
Schädigung von 12 Millionen Franken
zum Verzicht auf dieses Kaufrecht zu
bewegen. Es gelang der lokalen Op-

Tips für die Zukunft

position, die damalige Gemeindever-
waltung an einer Zusage zu hindern;
die Angelegenheit kam vor die zu-
ständige Gemeindekommission. Die-
se beauftragte das Ingenieurbüro
Maggia mit der Überprüfung der
KWB-Offerte. Ausgehend vom Sach-
wert der Anlagen errechneten die
Experten einen Entschädigungsan-
spruch der Gemeinde von über 30
Millionen Franken!

Die PBP und die Schweiz. Greina-
Stiftung (SGS) beauftragten darauf-
hin das Büro Infras mit ähnlichen
Abklärungen und insbesondere mit
der Evaluation der durch den Heim-
fall eröffneten Handlungsspielräumen
der Gemeinde. Der Wert der Entschä-
digung im Verzichtsfall wurde (aus-
gehend von einer Ertragsrechnung) je
nach Dauer der Konzession auf 50 bis
150 Mio. geschätzt. Infras erarbeitete
verschiedene Heimfallvarianten, die

vom Weiterbetrieb in eigener Regie
bis zur Verpachtung der übernomme-
nen Anlagen reichten. Im Falle eines
Verzichts wurde stets die Notwendig-
keit einer flexiblen Ausgestaltung der
Konzessionsverträge, d.h. ihrer peri-
odischen Anpassung an Veränderun-

gen von Teuerung, Strompreis und
Zinsniveau betont.

Ausbauprojekt und Heinifall

Als das endgültige KWB-Ausbau-
projekt vorlag, liessen PBP und SGS

vom Büro Infras dessen Wirtschaft-
lichkeit beurteilen. Bereits zu diesem

Zeitpunkt (1991) wurde klar, dass das

Projekt mit hoher Wahrscheinlichkeit
wenig wirtschaftlich war. Nur unter
der Annahme, dass der Strompreis
während der ganzen Konzessions-
dauer von 80 Jahren real steigen und
dass der Diskontsatz 5% betragen
würde, wäre das Projekt rentabel ge-
wesen. Die Gemeinde hätte ohnehin
für lange Zeit vom Ausbau nicht pro-
fitiert, denn bei der Realisierung des

Projektes hätte Poschiavo während
Jahrzehnten auf die Steuereinnahmen
der KWB verzichten müssen, was

• Heimfallfragen sind juristisch und technisch komplex und bedürfen da-
her einer soliden und umfassenden Vorbereitung. Die beteiligten
Gemeinwesen (Gemeinden und Kanton) müssen sich frühzeitig über ihre
Vorgehensweise einigen und abfällige Differenzen nach Möglichkeit be-

reinigen, bevor sie mit dem Konzessionär zu verhandeln beginnen. So ha-
ben die Gemeinden des Raumes Davos/Prättigau vor 15 Jahren mit den
Abklärungen zum Heimfall der Wasserkraftanlagen ihres Gebietes
(Vertragsablauf im Jahre 2001 begonnen und bereits auch den Anteil des

Kantons definiert.
• Grundsätzlich sollte man von der Ausübung des Heimfalls ausgehen,

denn damit wird eine Konkurrenzsituation geschaffen, die das

Kraftwerkunternehmen zu besseren Angeboten zwingt.
• Optiert man dann für den Heimfallverzicht, so sollten flexible, revidier-

bare Verträge von kürzerer Dauer vorgesehen werden, damit die, leider
immer noch aktuellen, wohlerworbenen Rechte möglichst eingeschränkt
werden.

• Verzichtsentschädigungen sollten nicht nur in Form von Geld- oder
Stromleistungen abgegolten werden, sondern eine direkte Beteiligung
der konzedierenden Gemeinwesen an bestehende Kraftwerksunter-
nehmen ermöglichen. Nur so lässt sich längerfristig die Beschäftigungs-
und Investitionspolitik im Wasserkraftbereich im Interesse der betroffe-
nen Bevölkerung und der Umwelt steuern.

• Freilich müssen auch die bestehenden und zu erwartenden Inter-
essenskonflikte und Verfilzungen aufgehoben werden. Hier bedarf es al-
lerdings auch politischer Arbeit, die bis heute, zumindest in Graubünden,
von keiner Partei geleistet worden ist.
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durch die erhöhten Wasserzinsen nur
beschränkt kompensiert worden wäre.
Das Interesse an der Ausübung des

Heimfalls schien grösser zu werden,
umso mehr als 1995 durch ein
Schiedsurteil die Frage der Ver-
zichtsentschädigung zu Ungunsten
der Gemeinde entschieden wurde.
Das Schiedsgericht liess keine
Ertragsrechnungen zu und legte eine
Entschädigung von rund 23 Mio.
Franken fest. Bei Übernahme der
Anlagen hätte die Gemeinde aller-
dings entsprechend wenig, nämlich
rund 21 Mio. bezahlen müssen.

Umschwung ohne Folgen

Zur selben Zeit kam es in Poschiavo
zu einem politischen Umschwung:
die CVP-Alleinherrschaft wurde be-
endet, die Kraftwerkskommission neu
besetzt und auch der Gemeindeanwalt
ausgewechselt. Jetzt endlich kam neu-
er Schwung in die Angelegenheit. Die
Gemeinde lud verschiedene Kraft-
werkunternehmen ein, Offerten für
den Weiterbetrieb der Anlagen einzu-
reichen. Schlussendlich lag als ernst-
hafte Alternative zur Neukonzessio-
nierung an die KWB die Offerte der
Berner Kraftwerke (BKW) vor. Diese
sah die Übernahme der Anlagen
durch die Gemeinde bei Vergütung
des Übernahmepreises durch die
BKW vor sowie eine gemischte
Betriebsgesellschaft mit einer bis auf
65% ausbaubaren Aktienmehrheit der
Gemeinde.
Schliesslich hat sich die Gemeinde
dennoch für die Neuverleihung an die
KWB entschieden. Dieser Beschluss
lässt sich nicht allein aus der verän-
derten Lage auf dem Strommarkt, aus
dem Wunsch der Gemeinde nach
Sanierung ihrer Schulden oder aus
dem grosszügigeren Angebot an
Gratis- und Vorzugsenergie der KWB
erklären. Massgeblich für den

Ausgang des Puschlaver Heimfalls ist
die undurchsichtige, doppelbödige
Rolle des Kantons Graubünden.

Die fragwürdige Rolle des
Kantons Graubünden

Von Anfang an hat die Bündner
Regierung im Fall Poschiavo eine
Doppelrolle gespielt: einerseits ist der
Kanton mit ca. 45% der Aktien
Hauptaktionär der KWB, anderseits
hat er auf schiedsgerichtlichem Weg
der Gemeinde erfolgreich einen
Anteil am Heimfallkuchen abgetrotzt
und schliesslich muss er noch als

Genehmigungsbehörde Neukonzes-
sion und Ausbauprojekt absegnen.
Die zuständigen kantonalen Behörden
haben die Gemeinde nie tatkräftig un-
terstützt; erst die Veränderungen in
der lokalen politischen Landschaft
setzten, wenn auch zu spät, die Suche
nach Alternativen in Gang.
Die 1975 gegründete Grischelectra
AG zur Verwertung der Beteiligungs-
energie von Kanton und Gemeinden,
zu deren energiepolitischen Zielen die
„Vorbereitung der erforderlichen
Massnahmen technischer und rechtli-
eher Natur für eine wirtschaftlich vor-
teilhafte Ausübung des Heimfall-
rechtes" gehört, wurde erst aktiv, als

sie von der Gemeinde zur Ein-
reichung einer Offerte aufgefordert
wurde; ihr Angebot war völlig un-
brauchbar und musste zurückgewie-
sen werden. Am aussichtslosen Aus-
bauprojekt scheint nur noch die
Kantonsregierung, als Stimme der
Baulobby, festhalten zu wollen.
Flexible Konzessionsverträge, kürze-
re Konzessionsdauer, Beteiligung der
Gemeinde an der bestehenden KWB-
AG: diese und andere für die Ge-
meinde vorteilhafte Postulate sind mit
Unterstützung des Kantons vom Ver-
handlungstisch gefegt worden.
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